
Kranken- und Pflegeversicherung AK-   (bitte stets angeben)
Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Sehr ,

der Gesetzgeber hat Mitte 2023 umfangreiche Reformen in der Pflegepflichtversicherung beschlossen. Bereits
zum 01.07.2023 wurde der Beitragssatz der sozialen Pflegepflichtversicherung und damit auch der Höchstbei-
trag in der privaten Pflegepflichtversicherung angehoben. Zum 01.01.2024 werden die Leistungen der Pflege-
pflichtversicherung für die Pflege im Heim bzw. Zuhause erneut deutlich verbessert. Die Zuschüsse der Pflege-
pflichtversicherung für Pflegebedürftige in vollstationärer Pflege werden angehoben: Je länger die Verweildauer
im Heim, umso höher der Zuschuss. Das Pflegegeld und die Erstattungsbeträge für häusliche Pflegehilfen
durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste steigen ebenfalls ab 01.01.2024 jeweils um fünf Prozent. Au-
ßerdem wird der Anspruch auf das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld für pflegende Angehörige ausgewei-
tet.

Wir setzen diese Verbesserungen in Ihrem Tarif bzw. Ihren Tarifen der privaten Pflegepflichtversicherung um
und ändern die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum 01.01.2024 entsprechend. Sie finden weitere In-
formationen zu den Änderungen in der Pflegepflichtversicherung auf allianz.de/service/info-kranken und in der
Anlage.

Mit freundlichen Grüßen
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Ihre Anlage:

• Änderungen Ihrer Pflegepflichtversicherung
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Pflegepflichtversicherung, Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Wegen Änderungen des Gesetzgebers hat der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. für die Private Pflegepflicht-
versicherung Anpassungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) beschlossen. Über diese Änderungen infor-
mieren wir Sie mit diesem Schreiben.

Was ändert sich?

Durch das Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz - PUEG)
wurde das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), die Soziale Pflegeversicherung, abgeändert. Diese Änderungen werden
nun in die AVB der privaten Pflegepflichtversicherung übernommen.

Die Änderungen betreffen insbesondere
- die Anhebung der häuslichen Pflegehilfe um 5 %,
- die Erhöhung des Pflegegeldes um 5 %,
- die flexiblere Inanspruchnahme des Pflegeunterstützungsgeldes durch Angehörige und
- die Erhöhung der Zuschläge zum Eigenanteil, die die Pflegekasse an die Pflegebedürftigen in vollstationären Pflegeeinrich-
tungen zahlt.

Daneben ergeben sich noch redaktionelle Änderungen (Aktualisierung der Bezeichnung der Musterbedingungen "MB/PPV
2024").

Was bedeutet das für Sie konkret?

Wir aktualisieren Ihre AVB und passen sie an die neuen Regelungen an.

Die erforderlichen Voraussetzungen für die AVB-Änderung liegen vor. Der juristische Treuhänder hat den Änderungen zuge-
stimmt.

Ab wann gelten die Änderungen?

Die Änderungen treten zum 01.01.2024 in Kraft.

Was müssen Sie tun?

Sie müssen nichts tun. Wir passen Ihre Versicherung für Sie an.

Wo erhalten Sie weitere Informationen?

Mit diesem Schreiben geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Änderungen. Letztlich maßgeblich sind die AVB. De-
taillierte Informationen sowie eine Gegenüberstellung der Änderungen von den alten zu den neuen Versicherungsbedingun-
gen finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

allianz.de/service/info-kranken

Wenn Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, steht Ihnen gerne unser Kundenservice zur Verfügung. Rufen Sie uns ein-
fach unter der im Anschreiben angegebenen Rufnummer an.
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